
280 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates X. GP. 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (257 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Kriegs
opferversorgullgsgesetz 1957 neuerlich abge-

ändert wird. 

Die seit 1959 beträchtlich gestiegenen Lebens
haltungskosten sollen den Anspruchsberechtigten 
nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, die 
ihren Lebensunterhalt vor allem aus Renten
leistungen bestreiten müssen, teilweise abgegolten 
werden. 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht daher vor, 
daß die Beträge für die Erhöhung der Zusatz
rente, Witwenbeihilfe, Waisenrente (-beihilfe) und 
Elternrente erhöht werden sollen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 22. No
vember 1963 in Verhandlung gezogen. 

In der Debatte ergriffen außer dem Bericht
erstatter die Abgeordneten Alt e nb u r ger, 
Dr. Pr ade r, U h 1 i r, Dr. Ku m m e rund 
Kin d 1 sowie der Bundesminister für soziale 
Verwaltung Pro k s c h das Wort. 

Im Zuge der Beratung hat der Ausschuß in der 
Regierungsvorlage eine neue Z. 2 über die Er
höhung der Pflege- und Blindenzulagen von der 
Stufe III an eingefügt. Die Höhe der Pflege- und 
Blindenzulagen wurde letztmalig mit Wirkung 

Libal 
Berich tersta tter 

vom 1. Jänner 1961 an festgesetzt. Infolge der 
Knderungen im Lohn- und Preisgefüge reichen 
diese Zulagen zur Deckung des erhöhten Auf
wandes der schwerstbeschädigten Kriegsopfer 
nicht mehr aus. Es erweist sich deshalb als not
wendig, die Pflege(Blinden)zulagen der Stufen III 
bis V zu-erhöhen. Damit werden auch die Zulagen 
zur Witwenrente gemäß§ 35 a KOVG. 1957 
erhöht. 

Eine Bedeckung hiefür ist im Rahmen des 
Kapitels 15 Titel 6 des Bundesvoranschlages 1964 
gegeben. Eine Detailüberprüfung der finanziellen 
Auswirkungen einiger neuer gesetzlicher Maß
nahmen auf dem sozialen Sektor hat eine Ein
sparungsmöglichkeit_ im für die Erhöhung der 
Pflege- und Blindenzulagen notwendigen Aus
maß ergeben. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor
lage mit den Abänderungen, die dem Bericht bei
gedruckt sind, einstimmig angenommen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt auf 
Grund seiner Beratungen den A nt rag, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregierung 
vorgelegten Gesetzentwurf (25Tder Beilagen) mit 
den an g e s chi 0 s sen e n A b ä n d e ru n gen 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 22. November 1963 . 

Rosa Weber 
-Obmann 

'j. 
Abänderungen 

zum Gesetzentwurf in 257 der Beilagen. 

1. Nach Z. 1 ist folgende Z. 2 einzufügen: 

,,2. Im § 18 Abs:' 2 sind die Zahlen ,1200, 1500 
und !800' durch die Zahlen ,1300, 1700 und 2100' 
zu ersetzen.". 

2. Die bisherigen Z. 2 bis 8 erhalten die Be
zeichnungen Z. 3 bis 9. 
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